
  

  

 
 
 
Anfrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 29.09.2021 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Instandsetzung von 

Fußwegen 
  
 
Im Mai 2018 hat der Stadtrat beschlossen, dass künftig im Rahmen der Instandsetzung von 
Gemeindestraßen im Stadtgebiet von den jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmitteln für 
Reparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen mindestens 25% für Fußverkehrsanlagen und 
mindestens 15% für Radverkehrsanlagen und mindestens 40% für Anlagen des 
motorisierten Individualverkehrs eingesetzt werden (VI/2018/03722). 
 
 
Dazu fragen wir: 
 

1. Wie stellt sich die o.g. Verteilung für die Jahre 2019 und 2020 dar? 
2. Welche konkreten Maßnahmen wurden im Bereich Fußverkehrsanlagen seit Anfang 

2021 umgesetzt? Bitte unter Angabe der Kosten auflisten. 
3. Welche konkreten Maßnahmen sollen im Bereich Fußverkehrsanlagen bis Ende 2021 

umgesetzt werden? Bitte unter Angabe der veranschlagten Kosten auflisten. 
4. Welche konkreten Maßnahmen sollen im Bereich Fußverkehrsanlagen im Jahr 2022 

umgesetzt werden? Bitte unter Angabe der veranschlagten Kosten auflisten. 
 

 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/03082 
Datum:   08.09.2021 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:    
Plandatum:     
   

http://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=14605
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Sitzung des Stadtrates am 29.09.2021 
Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Instandsetzung von Fußwegen 
Vorlagen- Nr.: VII/2021/03082 
TOP: 10.14 
 
 
Antwort der Verwaltung 
 
1. Wie stellt sich die Verteilung für die Jahre 2019 und 2020 dar? 

 
Im Planungsausschuss wurde für das Jahr 2019 am 15.09.2020 und für das Jahr 2020 
am 14.09.2021 berichtet. 
 
Im Jahr 2019 standen 3.413.162 € für die Instandhaltung von Oberflächenbelägen zur 
Verfügung. Davon wurden 20,91 % für Gehwege, 21,78 % für Radverkehrsanlagen und  
57,31 % für die Fahrbahnen ausgegeben. 
Im Jahr 2020 standen 3.263.397,79 € für die Instandhaltung von Oberflächenbelägen zur 
Verfügung. Davon wurden 16,40 % für Gehwege, 23,41 % für Radverkehrsanlagen und  
16,19 % für Fahrbahnen ausgegeben. 

 
2. Welche konkreten Maßnahmen wurden im Bereich Fußverkehrsanlagen seit 

Anfang 2021 umgesetzt? Bitte unter Angaben der Kosten auflisten. 
 
Es wurden 37 Maßnahmen in einem Wertumfang von 432.575,56 € beauftragt. 
Die Einzelmaßnahmen können in der Verwaltung eingesehen werden. 

 
3. Welche konkreten Maßnahmen sollen im Bereich Fußverkehrsanlagen bis Ende 

2021 umgesetzt werden? Bitte unter Angaben der veranschlagten Kosten auflisten. 
 
Es werden Reparaturen im Ergebnis der laufenden Kontrollen der Straßeninspektoren 
ausgeführt. Der Fokus liegt dabei auf der Gefahrenabwehr, d. h. es werden 
vordergründig Maßnahmen ausgeführt, mit denen konkrete Gefahrenzustände beseitigt 
werden. 

 
4. Welche konkreten Maßnahmen sollen im Bereich Fußverkehrsanlagen im Jahr 

2022 umgesetzt werden? Bitte unter Angaben der veranschlagten Kosten auflisten. 
 
Es werden Reparaturen im Ergebnis der laufenden Kontrollen der Straßeninspektoren 
ausgeführt. Auch hier liegt der Fokus auf der Gefahrenabwehr, d. h. es werden 
vordergründig Maßnahmen ausgeführt, mit denen konkrete Gefahrenzustände beseitigt 
werden. 

 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter  
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